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2788. Anteimenverordnung Rafz
Die Gemeindeversammlung Rafz hat am 29. Mai 1995 eine neue An
tennenverordnung erlassen. Gegen diese Vorlage wurde kein Rechts
mittel eingelegt.

Nicht Gegenstand der Genehmigung bilden die einzelnen anstaits
rechtlichen Bestimmungen über Organisation und Betrieb der Ge
meinschaftsantennenanlage.

Die Vorlage ist angemessen, rechtmässig und zweckmässig (~ 5
PBG).

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Die von der Gemeindeversammlung Rafz am 29. Mai 1995 be
schlossene Antennenverordnung wird im Sinne der Erwägungen ge
nehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Rafz, 8197 Rafz (unter Beilage
eines mit Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars der Anten
nenverordnung), die Kanzlei der B aurekurskommissionen, das Ver
waltungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Husi


